




Primäre Zielgruppe des Vortrags:

Noch unerfahrene Waffenhändler und 

Waffenhersteller und andere 

Berechtigte



Ziel des Vortrags:

Vermittlung einer Übersicht

- über rechtliche Begriffe und Regelungen

- über das Verfahren und die benötigten Erlaubnisse

- über mögliche Fehler und Gefahren
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Verbringen nach Deutschland:

Voraussetzungen nach § 4 WaffG:

- Mindestalter 18 Jahre

- zuverlässig, geeignet und sachkundig

- Bedürfnis

Voraussetzungen nach §29 WaffG:

- Erlaubnis zum Verbringen in den Geltungsbereich durch zust. WaffB kann erteilt 

werden, 

- wenn Antragsteller für Erwerb und Besitz berechtigt ist     und

- wenn Antragsteller den sicheren Transport durch einen Berechtigten 

gewährleistet

Hinweis bei Verbringen aus EU-Mitgliedsstaat: 

Der Herkunftsstaat darf das Verbringen erst genehmigen, wenn ihm die 

Erlaubnis des Zielstaates vorgelegt wird.

Bei Drittstaat nicht relevant.



Verbringen nach Deutschland aus Drittstaat:

Kostenhinweis für Sparfüchse 

„ Die Waffe kostet in den USA knapp 200$ weniger als bei uns….“

Berechnen Sie bitte zusätzlich:

- Versandgebühren USA –Deutschland

- ggf. Gebühren BATF u.a. für Ausfuhrerlaubnis US

- Gebühren für die Verbringungserlaubnis nach Deutschland

- Ggf. Gebühren für die Verbringungserlaubnis durch andere EU-Staaten (z.B. NL)

- Zollsatz Schusswaffen (z.Z. 3,2 -4 %)

- Einfuhrumsatzsteuer zZ 19% von (Warenwert + Versandkosten +Zollsatz) 

- Kosten Kennzeichnung nach §24 WaffG iVm §21 AWaffV 

- Kosten Beschuss nach C.I.P.

- ggf. Versandkosten Beschussamt hin/zurück

+ Nerven, Korrespondenz, unnötige Telefonate, Fahren, …
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Achtung: Das Verbringen in Drittstaaten regelt sich nach dem AWG, zuständig BAFA



Verbringen aus Deutschland:

Voraussetzungen nach § 4 WaffG:

- Mindestalter 18 Jahre

- zuverlässig, geeignet und sachkundig

- Bedürfnis

Voraussetzungen nach §29 WaffG:

- Erlaubnis zum Verbringen in den Geltungsbereich durch zust. WaffB kann erteilt 

werden, 

- wenn Antragsteller für Erwerb und Besitz berechtigt ist     und

- wenn Antragsteller den sicheren Transport durch einen Berechtigten 

gewährleistet

- wenn der Mitgliedsstaat das Verbringen in diesen Staat genehmigt hat

- ggf. sind Verbringungserlaubnisse für die Durchfuhr erforderlich

Hinweis bei Verbringen in EU-Mitgliedsstaat: 

Der Herkunftsstaat darf das Verbringen erst genehmigen, wenn ihm die 

Erlaubnis des Zielstaates vorgelegt wird.
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Vermittlung einer Übersicht

- über rechtliche Begriffe und Regelungen

- über das Verfahren und die benötigten Erlaubnisse

- über mögliche Fehler und Gefahren Verbringen

- Ware ist in Deutschland verboten

- Ware fällt unter das Kriegswaffen- oder Sprengstoffrecht

- Durchfuhr durch anderes Land nicht bedacht

- Andere Rechtsvorschriften nicht beachtet:                                         

Kennzeichnungspflicht, Beschussrecht, PTB „F im Fünfeck“,… 

- u.v.a.m.



Ziel des Vortrags:

Vermittlung einer Übersicht

- über rechtliche Begriffe und Regelungen

- über das Verfahren und die benötigten Erlaubnisse

- über mögliche Fehler und Gefahren Mitnahme

- Ware ist im Zielland verboten

- Ware ist im Durchfuhrland verboten

- Ware wird anderen überlassen (=Verbringen)

- Es liegt kein Regelfall des EFP vor

- Es wird günstige Munition erworben und mit zurück 

genommen (=Mitnahme) 

- u.v.a.m.



…die gute Botschaft zum Ende  ☺

Den Mitgliedsstaaten stehen folgenden Staaten / Gebiete gleich

Nord-Irland und Gibraltar ( ist UK aber nicht GB)

Schweiz

Liechtenstein

Norwegen

Island
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